
Arendt kommt dabei Z dem Ergebnis: „‚AIn der Poster. Der Titel verspricht NIC| zuviel: Gottes-
Nntwor auf die reformatorischen kinwände be- dienste nicht UT für dıe Jugend Man möchte
stätigte das Trienter Konzil die Heilsbedeutung diesen Bänden weiıte Verbreitung und den Be-
der bestehenden Beichte: Das individuelle Sün- nutzern viel Freude der Feier der Liturgiedenbekenntnis leitet sıch VOIN Auftrag Christi wünschen.
her, daß die Kirche den umkehrenden Sündern Linz Peter Gradauer
die Vergebung Gottes wirksam verkünden
hat Wenn sich der Christ VOT dem Priester seiıner
schwerwiegenden Verfehlungen anklagt, U1 ELI  1ONSWI  SENSCHAEFT
terwirft sich In Reue dem Gnadengericht Got- KNAB LANGEMEYE CIM Bildung; ROM-
tes; drückt seine Umkehr aus, die Losspre- I, Leistung und uße; HALDER D Ak-chung empfangen. Daher bildet as persönli- tıon und Kontemplation; BRAKELMANN (3L Ar-che Süundenbekenntnis ıne wesentliche Voraus- heit (Christlicher Glaube ın moderner Gesell-
setzung der sakramentalen Absolution.”

296.) Kennzeichen des sakramentalen Sün-
schaft, Herder, Freiburg 198 Geb
Dieser Teil der ıIn 3() Teilbänden geplanten Keihedenbekenntnisses sind seine Verankerung 1mM beinhaltet die Themen Bildung (Doris Knab, Ge-göttlichen Kecht und 1m Gedanken des Bußge-

riıchts, seine Vollständigkeit un sein Verpflich- IS Langemeyer), eistung und Muße (Heinrich
tungscharakter 1m Kahmen des Kommunion- KRombach), Aktion un Kontemplation (Alois
empfangs. Die Auswertung der Konzilstexte CI - Halder) und Arbeit (Günter Brakelmann).
fol Warum gerade diese Stichworte gewählt WUT-

SIChtsehr vorsichtig und behutsam, S1IE orjentiert den, wiıird weder ausführlich begründet noch ınäaußerst gewissenhaft den Möglichkeiten
und TeENzen der Quellen. Die abschließende der Darstellung TeC einsichtig gemacht, ledig-
Auswertun der Irıenter Ergebnisse versucht ıch 1m Klappentext (4 Seite) ann INan einıge
aus den erspektiven heutiger Theologie dem stichwortartige Hinweise afur tinden. Natürlich

besteht ın 11ISEI| Gesellschaft eın nıcht über-Schuldbekenntnis als notwendigem Beitrag ZUT sehender Zusammenhang zwischen den aNngeE-sakramentalen Buße gerecht werden un plä- ührten Bereichen, doch bestehen uch mit ande-diert für ıne gegenseıtıge Ergänzung kin-
zelbeichte und Bußgottesdienst. Die Arbeit über- en Bereichen VOon der Bildung her Verbindun-

durch hre Objektivität, ihre Zurückhal- SCH, die nicht weniger wichtig sınd Überhauptkommt streckenweise die Argumentation in dertung und Ausgewogenheit 1mM Urteil, iıhre unbe- eher exikalen Darstellungsweise urz 50fangene und unpolemische Befragung der uel-
len wohltuend die knappe und direkte Gedanken-
Schweiklberg Christian Schütz führung In vielen Passagen andererseits wieder

ist, iıst SiE besonders e1m Kapitel Bildung nd
Glaube doch Zu urz geraten. Die BeziehungPATZEK Gottesdienste nıcht für dieser beiden Bereiche ıst wohl doch um einı1gesJunge ‚eufe, Bonifatius-Druckerei,

Paderborn 1981 Plastikeinband vielfältiger, komplizierter un uch problemhäl-
tiger, als ©5 hier scheinen

An Behelfen für die Feier der Eucharistie tehlt Da sınd die anderen Kapitel schon besser BC-
gewilfs NIC diese Reihe ragt jedoch ber viele glückt, OTr allem das ber die Arbeit. ESsS Mag dies

vielleicht an den Themen legen, sicher ber auchHandreichungen dieser Art angenehm NervVOor.
Dafür spricht die Tatsache, daß der eın Linz

an der Behandlung.
Jahr ach seinem Erscheinen bereits In Aufl Franz Stauber
vorhegt. Den 30 Gottesdiensten die nach den
Gesichtspunkten ‚‚Kirchenjahr, Maria un Hei- PESCH ED HERMANN, Gesetz und Gnade;

T1TODT EDUARD, Frieden; GRUNDELlige, Themen“ geordne sınd, merkt Nan an,
daß S1ie ın der Praxis einer rts- und Personalge- JOHANNES, Strafen und Vergeben, (Christlicher
meinde als besonders gestaltete Medßfeiern a Glaube ın moderner Gesellschaft, 13) Her-
Sonntagen, als Gottesdienste mıiıt der Jugend der, Freiburg 1981 Geb
und zu lebenskundlichen Unterricht wirklich Die lexikalische Reihe ‚‚Christlicher Glaube ın
gehalten wurden. Dabei sind Sie auch für Wort- moderner Gesellschaft“‘ stellt sıch die Aufgabe,gottesdienste verwendbar. Die Einführungen, Glaube und Gesellschaft In eın produktives Ge-
Predigt-Stichworte, Fürbitten un sonstigen An- spräch Z} bringen. Dabei kommt VOT em die

sind imstande, einer anregenden üngere bundesdeutsche unıversitäre Prominenz
und fruchtbringenden Mitfeier der kEucharistie 7 Wort
mitzuhelten tto Hermann Pesch, Prof. 5SystematischeAls besonders posıtıv ıst vermerken, daflß NIC Theologie/Kontroverstheologie Fachbereich
eigene Orationen erfunden werden, sondern daß vang Theologie der Univ. Hamburg, j1efert
vielmehr das offizielle Meßbuch und das ‚‚Got- Stichwort ‚‚Gesetz und Gnade‘ den umfangreich-teslob‘“ voll ausgeschöpft werden. Besonders SteNn Beitrag,dankbar werden sicher viele sein VOT allem bei Pesch vollzieht zunächst einen Gang durch die
der Vorbereitung VO: Wortgottesdiensten für Theologiegeschichte, mıit grofßer Akribie eine
die praktischen Hinweise auf Möglichkeiten nıt Art geraffter Dogmengeschichte VO Gnade und
audiovisuellen Hilfsmitteln, wıe Kurzfilm, Ton- Gesetz bieten. eın kErgebnis: die nıt Gnade
bild, Lichtbild, Schallplatte, Kassette, Tonband, und Gesetz gemeınte acC SI die Grundaussa-
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Arendt kommt dabei zu dem Ergebnis: ,,In der 
Antwort auf die reformatorischen Einwände be­
stätigte das Trienter Konzil die Heilsbedeutung 
der bestehenden Beichte: Das individuelle Sün­
denbekenntnis leitet sich vom Auftrag Christi 
her, daß die Kirche den umkehrenden Sündern 
die Vergebung Gottes wirksam zu verkünden 
hat. Wenn sich der Chris t vor dem Priester seiner 
schwerwiegenden Verfehlungen anklagt, un­
terwirft er sich in Reue dem Gnadengericht Got­
tes; er drückt seine Umkehr aus, um die Losspre­
chung zu empfangen. Daher bildet das persönli­
che Sündenbekenntnis eine wesentliche Voraus­
setzung der sakramentalen Absolution." 
(5. 296.) Kennzeichen des sakramentalen Sün­
denbekenntnisses sind seine Verankerung im 
göttlichen Recht und im Gedanken des Bußge­
richts, seine Vollständigkeit und sein Verpflich­
tungscharakter im Rahmen des Kommunion­
empfangs. Die Auswertung der Konzils texte er­
folg t sehr vorsichtig und behutsam, sie orientiert 
s ich äußerst gewissenhaft an den Möglichkeiten 
und Grenzen der Quellen. Die abschließende 
Auswertung der Trienter Ergebnisse versucht 
aus den Perspektiven heutiger Theologie dem 
Schuldbekenntnis als notwendigem Beitrag zur 
sakramentalen Buße gerecht zu werden und plä­
diert für eine gegenseitige Ergänzung von Ein­
zelbeichte und Bußgottesdienst. Die Arbeit über­
zeugt durch ihre Objektivität, ihre Z urückhal­
tung und Ausgewogenheit im Urteil, ihre unbe­
fangene und unpolemische Befragung der Quel­
len. 
Sclrweiklberg Christia,1 Schii lz 

PA TZEK MARTIN, Gottesdienste - niclrt nur fiir 
junge Leute, Bd. 2 (210.) Bonifatius-Druckerei, 
Paderborn 1981. Plastikeinba nd. DM 24.-. 

An Behelfen für die Feier der Eucharis tie fehlt es 
gewiß nicht; diese Reihe ragt jedoch über viele 
Handreichungen dieser Art angenehm hervor. 
Dafür spricht die Tatsache, daß der 1. Bd. ein 
Jahr nach seinem Erscheinen bereits in 2. Aufl. 
vorliegt. Den 30 Gottesdiensten, die nach den 
Gesichtspunkten „ Kirchenjahr, Maria und Hei­
lige, Themen" geordnet sind, merkt man es an, 
daß sie in der Praxis einer Orts- und Personalge­
meinde als besonders gestaltete Meßfeiern an 
Sonntagen, als Gottesdienste mit der Jugend 
und zum lebenskundlichen Unterricht wirklich 
gehalten wurden. Dabei sind sie auch für Wort­
gottesdienste verwendbar. Die Einführungen, 
Predigt-Stichworte, Fürbitten und sonstigen An­
regungen sind imstande, zu einer anregenden 
und fruchtbringenden Mitfeier der Eucharis tie 
mitzuhelfen. 
Als besonders positiv ist zu vermerken, daß nicht 
eigene Orationen erfunden werden, sondern daß 
vielmehr das offizielle Meßbuch und das „Got­
teslob" voll ausgeschöpft werden. Besonders 
dankbar werden sicher viele sein - vor allem bei 
der Vorbereitung von Wortgottesdiensten - fü r 
die praktischen Hinweise auf Möglichkeiten mit 
audiovisuellen Hilfsmitteln, wie Kurzfilm, Ton­
bild, Lichtbild, Schallplatte, Kassette, Tonband, 
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Poster. Der Titel verspricht nicht zuviel: Gottes­
dienste - nicht nur für die Jugend. Man möchte 
diesen Bänden we.ite Verbreitung und den Be­
nützern viel Freude an der Feier der Liturgie 
wünschen. 
Linz Peter Gradn11er 

RELIGIONS WlSS ENSCH AFT 

KNAB D. / LANGEMEYER G., Bildung; ROM­
BACH H., Leistung und Muße; HALDER A., Ak­
tion und Kontemplation; BRAKELMANN G ., Ar­
beit. (Christlicher Glaube in moderner Gesell­
schaft, 8) (141.) Herder, Freiburg 1980. Geb. 

Dieser Teil der in 30 Teilbänden gepla nten Reihe 
beinhaltet die Themen Bildung (Doris Knab, Ge­
org Langemeyer), Leistung und Muße (Heinrich 
Rombach), Aktion und Kontemplation (Alois 
Halder) und Arbeit (Günter Brakelmann). 
Warum gerade diese Stichworte gewählt wur­
den, wird weder ausführlich begründet noch in 
der Darstellung recht einsichtig gemach t, ledig­
lich im Klappentext (4. Seite) kann man einige 
stichwortartige Hinweise dafür finden. Natürlich 
besteht in unserer Gesellschaft ein nicht zu über­
sehender Zusammenhang zwischen den ange­
führten Bereichen, doch bestehen auch mit ande­
ren Bereichen von der Bildung her Verbindun­
gen, die nicht weniger wichtig sind. Oberhaupt 
kommt streckenweise die Argumentation in der 
eher lexikalen Darstellungsweise zu kurz. So 
wohltuend die knappe und direkte Gedanken­
führung in vielen Passagen andererseits wieder 
ist, so ist sie besonders beim Kapitel Bildung und 
Glaube doch allzu kurz geraten. Die Beziehung 
dieser beiden Bereiche ist wohl doch um einiges 
vielfä ltiger, komplizierter und auch proble mhäl­
t-iger, als es hier scheinen mag. 
Da sind die anderen Kapitel schon besser ge­
glückt, vor allem das über die Arbeit. Es mag dies 
vielleicht an den Themen liegen, s icher aber auch 
an der Behandlung. 
Linz Franz Stnuber 

PESCH OTTO HERMANN, Gesetz und Gnade; 
TODT HEINZ EDUARD, Frieden; GRUNDEL 
JOHANNES, Strafen und Vergeben. (Christlicher 
Glaube in moderner Gesellschaft, 13) (168.) Her­
der, Freiburg 1981. Geb. 

Die lexikalische Reihe „Chris tlicher Glaube in 
moderner Gesellschaft" s tellt sich die Aufgabe, 
Glaube und Gesellschaft in ein produktives Ge­
spräch zu bringen. Dabei kommt vor allem die 
jüngere bundesdeutsche universitäre Prominenz 
zu Wort. 
Otto Hermann Pesch, Prof. f. Systematische 
Theologie/Kontroverstheologie a m Fachbereich 
Evang. Theologie der Univ. Hamburg, liefert zu 
Stichwort „Gesetz und Gnade" den 11111fn11greicl1-
steu Beitrag (5-77) . 
Pesch vollzieht zunächst einen Gang durch die 
Theologiegeschichte, um mit großer Akribie eine 
Art geraffter Dogmengeschichte von Gnade und 
Gesetz zu bieten. Sein Ergebnis: die mit Gnade 
und Gesetz gemeinte Sache sei die Grundaussa-



theologischer Anthropologie un theol stantischen?) Teilkirchen Nur sel die innere
Ethik, UT SPI SIE heute mıt den alten ‚„‚Worten‘”‘ Friedensfähigkeit der Kırche glaubhaft. Tödt
(gemein ist wohl ‚„Begriffen“‘ nıcht mehr V plädiert dafür, dafß die Christen sıch auf den Bei-
vermitteln 47) Im Abschnuitt ‚‚Gesetz un trag der Friedensforschung einlassen un: ‚„‚ihn
Gnade und die Weltverantwortung des Chri- In die Perspektive des Evangeliums rücken“‘

daraus handeln.sten  s sıch Pesch mit den Ilteren un: Junge-
re  —$ Konzepten auseinander, ach denen die Wiıe gesagt, keine Ethik, sondern ıne Praxeolo-
Christen Gesetz und Gnade In Weltverantwor- gıe des Friedens ım Licht des kvangeliums, als
tungen mMzusetzen versucht. ach iıhm sind solche gut lesbar und empfehlenswert.
die protest. Z wei-Reiche-Lehre und die kath oOhannes Gründel, Prof Moraltheologie der

Univ. München stellt sıch Im rıtten Teıil desNaturrechtsiehre bei der Lösung konkreter P’ro-
blemlagen weniıg hilfreich 50) Die Königsherr- Bandes dem Stichwort ‚„‚Strafen und Vergeben”
schaft-Christi-Lehre arl Barths habe siıch In der 111-160 Be!i der ucC ach dem innerweltli-
NS-Zeit bewährt, zeıge ber Züge der Willkür bei chen Sinn der Strafe schließt sıch der gangıgen
der analogen Übertragung theol kinsiıchten auf ritik der bisher geltenden Strafrechtstheorien
die Gesellschaft. Die Konzepte ‚‚Politische Theo- un ihrer Hauptvertreter a wobe!l der Grund-
ogle  ‚0‘ und ‚„„‚Yheologie der Befreiung“ verleiteten enor der ist, dafßlß Inan die dee der Vergeltung

‚„‚biblizistischer Kurzschlüssigkeit” und bislang überstrapaziert habe Er bekennt siıch of-
machten politische Ermessensfragen christl. ftenbar dann ebentalls Zur komplexen Straf-
‚„„‚Bekenntnisfragen‘”‘. Das Konzept ‚‚Grundwer- rechtstheorie (‚‚dialektische Vereinigungstheo-

leide unter dem ilemma, ob INnan christlich me  e 140), die den Vergeltungs- und/oder Suh-
begründete Grundwerte einer pluralen Gesell- negedanken Nn1IC völlig fallenläßgt. Das Straf-
schaft als allgemeinverbindlich geltende Werte recht werde immer eın Kompromiß zwischen
vorlegen dürfe In seinem fünfseitigen Kernstück Schuldstrafrec und Mafßnahmenstrafrecht
legt esSC. ar, wıe das Konzept ‚Gnade als (zum Schutze der Gesellschaft un ZUuTr Resozialıi-

sıerung des Täters) sSeIN. Die völlige IrennungPrinzip politischen Handelns sieht Der
‚„‚Umsetzungsbegriff” könnte sein die ‚‚UuNan- VOIN Schuldgedanken seIl verhängnisvoll.
astbare Würde der Person” (57) der siıch ın Dem transpersonalen Element, das ın jeder indi-
manchen westeuropäischen Verfassungen be- viduellen Schuld enthalten ıst (hier wird der Erb-
reıits niedergeschlagen habe. ber genere gelte: schuldgedanke wenig hervorgehoben), soll die

Gesellschaft durch ıne starke Bemühungna: nthebt nıcht der „‚Pflicht vernünftigen
Nachdenkens”“ 60) as es ist nıcht überwälti- KResozlalisierung des Täters Genüge eute
en NECU, MEU ist die Ableitung, wobe!l die rage tendiere dıe Gesellschaft zurecht einem Jur1-

offen bleibt, ob es für den Christen eın ‚„‚Prinzı dischen Schuldbegriff. ıne völlige ITrennung
Zibt, AUS dem sich seın vernünftiges achdenken des juridischen Schuldbegriffes VO moralıi-
speisen könnte. Auf eın olches wollte das Na- schen wäre ber verhängnisvoll Keine

Strafe hne Schuld, ber NIC. alle Schuld aufturrechtsdenken immerhin mıiıt dem Begriff ‚‚Na-
tur  d hindeuten Erden sel rächen. ‚„‚Die un  102 der Strafe
Der zweiıte Teil des Bandes behandelt das Stichwort wird zunehmend der Rechtsgüterschutz se1in““
Frieden 79-119) er tammıt Von Heinz Eduard wobei die Metaphysik möglichst zurück-

treten sollTödt, Professor für Soziale und 5Systemati-
sche Theologie ın Heidelberg. Tödt stellt die kın bißchen mehr theologischer ‚‚Metaphysik”
ese auf, daß e1n wissenschaftlicher Friedens- indes dem Teil ‚‚Strafe-Sühne-Vergebung
begriff bislang nicht gelungen sSe1l und rag dem aus christlicher Sicht“ sicher nıcht geschadet.
echnung, indem er Indikatoren sucht, die an- Bemerkenswert ist zunächst, da{fß der torensiche
zeıgen, ob Lebensprozesse sich ın Richtung des Strafbegriff, wonach Strafe als etwas der chul
Abbaus Unfrieden bewegen. Hıer lassen sich nachträglich VO ott Auferlegtes erscheint, völ-
ıne enge christlicher Impulse für ıne profane lig fallengelassen wird Die Sünde ıIn ihren Aus-
Praxeologie des Friedens aufzeigen. wirkungen ıst bereits die Strafe 154) Hier wird
Tödt schließt siıch der Auffassung daß die ıne Tendenz der kath Theologie der etzten
Lehre VOM bellum iıustum ihre Geltung verloren beiden Jahrzehnte ‚‚festgeschrieben”‘. Biblisch

SE die somıt ‚‚automatisch”‘ eintretende 'atehabe, ennn beim atomaren Verteidigungsfall
lasse sich der Schutz der Zivilbevölkerung NIC. Sühne mıiıt dem Zweck, den Schuldigen Zu
mehr gewährleisten 106) Bezüglich der nuklea- vergebenden ott hinzukehren Dem entspre-
TE Abschreckungsrüstung SIE. Ödt 1IUT auf che 1m profanen Bereich die ategorie der Reso-
dem barthianischen Flügel des Protestantismus, zialisierung. Gründel stellt die TIThese auf, das

abendländische Strafrech sSP1 nıemals verchrist-repräsentiert durch Helmuth Gollwitzer, eın kla-
Tes Neıin, ansonsten weder In der evangelischen lıcht worden. Verchristlichung würde ach ihm
och ıIn der katholischen Kirche 106) bedeuten, iIm profanen Bereich den medizinalen
Die theologischen Aspekte VO Untftrieden und Charakter der Strafe, ihre resozialisierende
Frieden sind knapp behandelt. Aus der Bıbel las- innkomponente, effektiver machen und
S11 sich ach Tödt schwerlich moralische Prinzi- stärker 1n den Vordergrund ZUu tellen
pıen für die heutige Friedensethik ableiten fehlt die freilich UT mıit ‚‚metaphysischer
Interessan ıst der Gedanke der ‚‚Konziliarität” Theologie”‘ leistende Auseinandersetzung

das bürgerlich beratende Mıteimnan- mıit der Aussage der Bibel, jede Autorität ame
der bei gleichzeitiger Verschiedenheit der (prote- von Gott, und amı uch iıhre Rechtsvollmacht
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ge theologischer Anthropologie und theol. 
Ethik, nur sei sie heu te mit den alten „ Worten" 
(gemeint ist wohl „ Begriffen" ) nicht mehr zu 
vermitteln {47). Im Abschnitt „Gesetz und 
Gnade und die Weltverantwortung des Chri­
sten" setzt sich Pesch mit den älteren und jünge­
ren Konzepten auseinander, nach denen die 
Chris ten Gesetz und Gnade in Weltverantwor­
tung haben umzusetzen versucht. Nach ihm sind 
die protest. Zwei-Reiche-Lehre und die kath. 
Naturrechtslehre bei der Lösung konkreter Pro­
blemlagen wenig hilfreich (50). Die Königsherr­
schaft-Christi-Lehre Karl Barths habe sich in der 
NS-Zeit bewährt, zeige aber Züge der Willkür bei 
der analogen Übertragung theol. Einsichten auf 
die Gesellschaft. Die Konzepte „ Politische Theo­
logie" und „ Theologie der Befreiung" verleiteten 
zu „biblizistischer Kurzschlüssigkeit" {54) und 
machten politische Ermessensfragen zu chris tl. 
,,Bekenntnisfragen" . Das Konzept „Grundwer­
te" leide unter dem Dilemma, ob man chris tlich 
begründete Grundwerte einer pluralen Gesell­
schaft als allgemeinverbindlich geltende Werte 
vorlegen dürfe. In seinem fünfseitigen Kernstück 
legt Pesch dar, wie er das Konzept „Gnade als 
Prinzip politischen Handelns" sieht (56--61) . Der 
,,Umsetzungsbegriff" könnte sein di e „unan­
tastbare Würde der Person" (57), der sich in 
manchen westeuropäischen Verfassungen be­
reits niedergeschlagen habe. Aber generell gelte: 
Gnade enthebt nicht der „ Pflicht vernünftigen 
Nachdenkens" (60). Das alles is t nicht überwäl ti­
gend neu, neu ist die Ableitung, wobei die Frage 
offen bleibt, ob es für den Christen ein „Prinzip" 
gibt, aus dem sich sein vernünftiges Nachdenken 
speisen könnte. Auf ein solches wollte das Na­
turrechtsdenken immerhin mit dem Begriff „Na­
tur" hindeuten. 
Der zweite Teil des Bandes behandelt das Stichwort 
Frieden (79-119). Er stammt von Heinz Eduard 
Tödt, Professor für Sozialethik und Systemati­
sche Theologie in Heidelberg. Tödt stellt die 
These auf, daß ein wissenschaftlicher Friedens­
begriff bislang nicht gelungen sei und trägt dem 
Rechnung, indem er Indikatoren sucht, die an­
zeigen, ob Lebensprozesse sich in Richtung des 
Abbaus von Unfrieden bewegen. Hier lassen sich 
eine Menge christlicher Impulse für eine profane 
Praxeologie des Friedens aufzeigen. 
Tödt schließt sich der Auffassung an, daß die 
Lehre vom bellum ius tum ihre Geltung verloren 
habe, denn beim atomaren Verteidigungsfall 
lasse sich der Schutz der Zivilbevölkerung nicht 
mehr gewährleisten (106). Bezüglich der nuklea­
ren Abschreckungsrüstung sieht Tödt nur auf 
dem barthianischen Flügel des Protestantismus, 
repräsentiert durch Helmuth Gollwitzer, ein kla­
res Nein, ansonsten weder in der evangelischen 
noch in der katholischen Kirche (106). 
Die theologischen Aspekte von Unfrieden und 
Frieden sind knapp beha ndelt. Aus der Bibel las­
sen sich nach Tödt schwerlich moralische Prinzi­
pien für die heutige Friedensethik ableiten (111). 
Interessant is t der Gedanke der „Konziliarität" 
(112), d. h. das bürgerlich beratende Miteinan­
der bei gleichzeitiger Verschiedenheit der (prote-

s tantischen?) Teilkirchen. Nur so sei die innere 
Friedensfähigkeit der Kirche glaubhaft. Tödt 
plädiert dafür, daß die Christen sich auf den Bei­
trag der Friedensforschung einlassen und „ihn 
in die Perspektive des Evangeliums rücken" 
(115), um daraus zu handeln. 
Wie gesagt, keine Ethik, sondern eine Praxeolo­
gie des Friede ns im Licht des Evangeliums, als 
solche gut lesbar und empfehlenswert. 
Johannes Gründel, Prof. f. Moraltheologie an der 
Univ. München. stellt sich im dritten Teil des 
Bandes dem Stichwort „Strafen und Vergeben" 
(111-160). Bei der Suche nach dem innerweltli­
chen Sinn der Strafe sch ließt er sich der gängigen 
Kritik der bisher geltenden Strafrechtstheorien 
und ihrer Hauptvertreter an, wobei der Grund­
tenor der ist, daß man die Idee der Vergeltung 
bislang überstrapaziert habe . Er bekennt sich of• 
fenbar dann ebenfalls zur komplexen Straf­
rechts theorie (,,dialektische Vereinigungstheo­
rie", 140), die den Vergeltungs- und/oder Süh­
negedanken nicht völlig fa llenläßt. Das Straf­
recht werde immer ein Kompromiß zwischen 
Schuldstrafrecht und Maßnahmenstrafrecht 
(zum Schutze der Gesellschaft und zur Resoziali­
sierung des Täters) sein. Die völlige Trennung 
vom Schuldgedanken sei verhängnisvoll. 
Dem transpersonalen Element, das in jeder indi­
viduellen Schuld enthalten ist (hier wird der Erb­
schuldgedanke wenig hervorgehoben), soll die 
Gesellschaft durch eine starke Bemühung um 
Resozialisierung des Täters Genüge tun. Heute 
tendiere di e Gesellschaft zurecht zu einem juri­
dischen Schuldbegriff. Eine völlige Trennung 
des juridischen Schuldbegriffes vom morali­
schen wäre aber verhängnisvoll (145). Keine 
Strafe ohne Schuld, aber nicht alle Schuld auf 
Erden sei zu rächen. ,,Die Funktion der Strafe 
wird zunehmend der Rech tsgüterschu tz sein" 
(146), wobei die Metaphysik möglichst zurück­
treten soll. 
Ein bißchen mehr theologischer „Metaphysik" 
hätte indes dem Teil „Strafe-Sühne-Vergebung 
aus chris tlicher Sicht" sicher nich t geschadet. 
Bemerkenswert ist zunächst, daß der forensiche 
Strafbegriff, wonach Strafe als etwas der Schuld 
nachträglich von Gott Auferlegtes erscheint, völ­
lig fallengelassen wird. Die Sünde in ihren Aus­
wirkungen ist bereits die Strafe (154). Hier wird 
eine Tendenz der kath. Theologie der letzten 
beiden Jahrzeh nte „ festgeschrieben" . Biblisch 
sei die somit „automatisch" eintretende Strafe 
Sühne mit dem Zweck, den Schuldigen zum 
vergebenden Gott hinzukehren. Dem entspre­
che im profanen Bereich die Kategorie der Reso­
zialisierung. Gründel stellt d ie These auf, das 
abendländisd,e Strafrecht sei niemals verchrist­
licht worden. Verchristlichung würde nach ihm 
bedeuten, im profanen Bereich den medizinalen 
Charakter der Strafe, ihre resozialisierende 
Sinnkomponente, effektiver zu machen und 
s tärker in den Vordergrund zu s tellen (156). 
U. E. fehlt die- freilich nur mit „metaphysischer 
Theologie" zu leistende - Auseinandersetzung 
mit der Aussage der Bibel, jede Autorität käme 
von Gott, und damit auch ihre Rechtsvollmacht 
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ZU[r Strafverhängung. Und WEenNn ott Strafe
will, ll sS1e SOWON sühnenden j1eder- 1981 art 6.90

Herderbücherei 879 Herder, Freiburg
gutmachung als auch Umkehr des erzens
des Sünders, der ZUT Umkehr des Herzens Um gerecht würdigen, Wa  en TAuU Össmann
(im Sinne einer reinen IN medicinalıs)? über ihre ‚„‚streitbaren Schwestern“, die femini-

Es fehlt Ul. ıne prazıse Auseiman- stischen Theologinnen, schreıbt, ist CS nötlg,
dersetzung miıt dem harten Kern der Satisfak- vorerst einıges ber S1E selbst n
tionstheorie. kın Theologe sollte schon Nn, Die Autorın hat siıch ın den tünfziger und sechzi-
etwa 1ın folgende Kichtung A denken: Wenn die CI Jahren Im deutschen katholischen 5Sprach-
Schöpfung Teilhabe a der Gutheit Gottes iıst [AUMM große Verdienste u  3 ıne theologisch-phi-

Vaticanum!), dann wiıird durch die Sünde, die losophische Anthropologie der Geschlechter CI -
worben, wobei ihr VOTr allem die Unableit-die Schöpfung qualitativ verdirbt, die Ausstrah-

lung der Gutheit Gjottes ıIn den Dingen OM barkeit des Frauseirns V OIMn Mannsein gıng, ein-
Sünder unterbunden. Mujfß nicht ott wollen, schließlich konkreter Konsequenzen wWwIıeE einer
dafß der Sünder die VO ıhm geschädigte und LIECUEN Sıicht der Berufstätigkeit der TauU (vgl.
ausgebeutete Wirklichkeit der Schöpfung wIe- 13-115) Sie schuf sich damit nıicht 11UT Freunde,
derherstellt? Und ıst dieser des Sünders Was sıch u. uch ın einer sehr bewegten beruft-
nicht TSt dann existentiell echt, wWenn In lei- lichen Laufbahn spiegelte.
dender Anstrengung positive Aufgaben ın der FSs gehört LIU ZUr Tragıik dieser ın mancher Hin-
Welt erfüllen sucht? In leidender Anstren- sicht bahnbrechenden Frauengeneration, da{ißs SIE
SUNg (eben Sühne) bewährt sich die eUeEe Liebe auch VO der Ne  e autfbrechenden Frauenbewe-
des Sünders. entweder nicht rezıplert der als überholt
Diese kritischen Anmerkungen schmälern indes betrachtet wurde. Warum das ist, annn viel-
nicht den gedanklichen Reichtum un den Wert eicht ıne Auseinandersetzung mıiıt diesem ıh-
dieses Teilbandes der enzyklopädischen Biblio- TE Buch ber feministische eologie erhellen
thek 7Zum Inhalt: ach einem VO: ihr selbst als ‚„SPO-
I ıinz eorg Wıildmann radisch"“ (29) bezeichneten Überblick ber heu-

tige feministische Kichtungen behandelt S1e
nıger ‚„‚die vorwiegend als religiös-soziale ECwWwEe-ERN NIEMANN Fr.-J., Theologische Er- BUNg verstehende feministische Theologie””,kenntnislehre. Patmos, Düsseldorf 1981 sondern legt den Schwerpunkt ‚„‚der erkunart 19.80 un bisherigen Arbeit der Autorin entspre-

Die Fundamentaltheologie hat ın den etzten Jah- chend“ auf die otive und Ergebnisse der theo-
ren ihr Blickfeld CeI1OT erweitert. Dails SIE dabei logischen Frauenforschung 16) Sie zieht diesen
den angestammten Gegenstandsbereich nıcht Problemkreis mıit seinen Fragestellungen und
aus den ugen verloren hat, ze1g das vorlie- Lösungsversuchen durch Exegese, Bibeltheolo-
gende Buch Es ist aUuUs gemeinsamen Vorlesun- gle, Patristik und Schqlastik bis ZuUur Gegenwart

Urc.en des Innsbrucker Fundamentaltheologen un
sSeines Assıstenten erwachsen. Von der Intention Die Vorzüge des Büchleins liegen daher ın einer
her wl das uch zunächst eine Studienunter- kundigen, fairen, sachlichen und kritischen
lage für Studierende der mittleren Semester sSelIn. Auseinandersetzung, mıit den Fragen und Ergeb-Knappe und präazise Reflexionen begleiten die nıssen, die sich einer olchen Frauenforschung ın
übersichtlich dargebotene Standardinformation den geistesgeschichtlichen ktappen der Kir-

folgenden Themen: Klärung des Begriffes der chengeschichte tellen Hier OomMm das umfas-
Theologie; Theologie zwischen Kirchlichkeit und sende Wissen der Verfasserin, ihre langjährigeWissenschaftlichkeit; die Funktionen VO  - intensive Beschäftigung mit TheologiegeschichteSchrift, Tradition, Dogma und Lehramt. DDa 05 un: ihre Fähigkeit zu Darstellung zu Iragen.sıch ıne Erstinformation handelt, nehmen Es spricht uch für die menschlichen Qualitäten
die Vt In Kauf, daß insbesondere die hıistori- vVon TauU Gössmann, da{s ihr Buch weder Res-
schen Einblendungen skizzenhaft bleiben. 50 senthiments die Kirche och Seitenhiebe
wirken Niemanns Ausführungen twa ZUu Ver- gegenüber Feminismus und feministische Theo-
hältnis des Lehramtes Zur aufkommenden kriti- logie enthält, wWas ıhr besonders hoch anzurech-
schen Bibelforschung etwas harmonisierend. 1E  - ıst, da S1e ın mehr als einem 1nnn Betroffene
Aufs Ganze gesehen hegt jedoch ıne reC ist Die gelstige Herkunft und Selbstbescheidung
brauchbare theologische Erkenntnis- un!: Me- der Verfasserin bedingt ber andererseits einen
thodenlehre VOT, die, wıe angekündigt wird, ın weitgehenden Austall AuseinandersetzungKürze durch iıne größere Fundamentaltheolo- überall dort, WO Feminismus und feministische
gle, der mehrere Fachleute mitarbeiten, tort- Theologie existentielle nfragen jede einzelne
geführt werden soll Wer das vorliegende Buch Frau richten. uch die Etappen der Entstehung
Zzu and nımmt, wiırd wohl miı+t Interesse der der teministischen Theologie, der Impuls des
angekündigten Neuerscheinung entgegense- gemeinschaftlichen Lebens und Lernens der
hen amerikaniıschen Theologieprofessorinnen un
Linz Eriıch Ortner ihrer 5Studentinnen, gelegentlich Fachthe-

INe der feministischen Theologie, kommen da-
ELISABETH, Die streitbaren Schwe- bei Z urz. Was Frau (össmann den ‚‚temino-

Stern. Was ll die feministische Theologie? logischen Aspekt” nennt, der die einzelnen theo-
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zur Strafverhängung. Und wenn Gott Strafe 
will, will er sie sowol,/ zur sühnenden Wieder­
gutmachung als aucl, zur Umkehr des Herzens 
des Sünders, oder nur zur Umkehr des Herzens 
(im Sinne einer reinen poena medicinalis)? 
M. a. W.: Es fehlt u. E. eine präzise Auseinan­
dersetzung mit dem harten Kern der Satisfak­
tionstheorie. Ein Theologe sollte es schon wagen, 
etwa in folgende Richtung zu denken: Wenn die 
Schöpfung Teilhabe an der Gutheit Gottes is t 
(1. Vaticanum!), dann wird durch die Sünde, die 
die Schöpfung qualitativ verdirbt, die Ausstrah­
lung der Gutheit Gottes in den Dingen vom 
Sünder unterbunden. Muß nicht Gott wollen, 
daß der Sünder die von ihm geschädigte und 
ausgebeutete Wirklichkeit der Schöpfung wie­
derherstellt? Und ist dieser Wille des Sünders 
nicht erst dann exis ten tiell echt, wenn er in lei­
dender Anstrengung positive Aufgaben in der 
Welt zu erfüllen sucht? In leidender Anstren­
gung (eben Sühne) bewährt sich die neue Liebe 
des Sünders. 
Diese kritischen Anmerkungen schmälern indes 
n icht den gedanklichen Reichtum und den Wert 
dieses Teilbandes der enzyklopädischen Biblio­
thek. 
Linz Georg Wild111a1111 

KERN W. / NIEMANN Fr.-)., TlzeologiscJ,e Er­
ke1111tnis/ehre. (188.) Patmos, Düsseldorf 1981. 
Kart. DM 19.80. 

Die Fundamentaltheologie hat in den letzten Jah­
ren ihr Blickfeld enorm erweitert. Daß sie dabei 
den angestammten Gegenstandsbereich nicht 
aus den Augen verloren hat, zeigt das vorlie­
gende Buch. Es ist aus gemeinsamen Vorlesun­
gen des Innsbrucker Fundamentaltheologen und 
seines Assistenten erwachsen. Von der Intention 
her will das Buch zunächst eine Studienunter­
lage für Studierende der mittleren Semester sein. 
Knappe und präzise Reflexionen begleiten die 
übersichtlich dargebotene Standardinformation 
zu folgenden Themen: Kläru ng des Begriffes der 
Theologie; Theologie zwischen Kirchlichkeit und 
Wissenschaftlichkeit; die Funktionen von 
Schrift, Tradition, Dogma und Lehramt. Da es 
sich um eine Erstinformation handelt, nehmen 
die Vf. in Kauf, daß insbesondere die histori­
schen Einblendungen skizzenhaft bleiben. So 
wirken Niemanns Ausführungen etwa zum Ver­
hältnis des Lehra mtes zur aufkommenden kriti­
schen Bibelforschung etwas harmonisierend. 
Aufs Ganze gesehen liegt jedoch eine recht 
brauchbare theologische Erkenntnis- und Me­
thodenlehre vor, die, wie angekündigt wird, in 
Kürze durch eine größere Fundamentaltheolo­
gie, an der mehrere Fachleute mitarbeiten, fort­
geführt werden soll. Wer das vorliegende Buch 
zur Hand nimmt, wird wohl mit Interesse der 
angekündigten Neuerscheinung entgegense­
hen. 
Li11z Erich Ortner 

GOSSMANN ELISABETH, Diestreitbare11 Schwe­
stern. Was will die feministische Theologie? 
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(142.) Herderbücherei Bd. 879. Herder, Freiburg 
1981. Kart. DM 6. 90. 

Um gerech t zu würdigen, was Frau Gössmann 
über ihre „streitbaren Schwestern", die femini­
stischen Theologinnen, schreibt, ist es nötig, 
vorerst einiges über sie selbst zu sagen. 
Die Autorin hat sich in den fünfziger und sechzi­
ger Jahren im deutschen katholischen Sprach­
raum große Verdiens te um eine theologisch-phi­
losophische Anthropologie der Geschlechter er­
worben, wobei es ihr vor allem um die Unableit­
barkeit des Frauseins vom Mannsein g ing, ein­
schließlich so konkreter Konsequenzen wie einer 
neuen Sicht der Berufstätigkeit der Frau (vgl. 
113-115). Sie schuf s ich damit nicht nur Freunde, 
was sich u. a. auch in einer sehr bewegten beruf­
lid1en Laufbahn spiegelte. 
Es gehört nun zur Tragik dieser in mancher Hin­
sicht bahnbrechenden Frauengeneration, daß sie 
auch von der neu aufbrechenden Frauenbewe­
gung entweder nicht rezipiert oder als überholt 
betrachtet wurde. Warum das so ist, kann viel­
leicht eine Auseinandersetzung mit diesem ih­
rem Buch über feministische Theologie erhellen. 
2 11111 /11halt: Nach einem von ihr selbst als „spo­
radisch" (29) bezeichneten überblick über heu­
ti ge feministische Richtungen behandelt sie we­
niger „die vorwiegend als religiös-soziale Bewe­
gung zu verstehende feministische Theologie", 
sondern legt den Schwerpunkt „ der Herkunft 
und bisherigen Arbeit der Autorin e ntspre­
chend" auf die Motive und Ergebnisse der theo­
logischen Frauenforschung (16). Sie zieht diesen 
Problemkreis mit seinen Fragestellungen und 
Lösungsversuchen durch Exegese, Bibeltheolo­
gie, Patristik und Scholastik bis zur Gegenwart 
durch. · 
Die Vorzüge des Büchleins liegen daher in einer 
kundigen, fairen, sachlichen und kritischen 
Auseinandersetzung mit den Fragen und Ergeb­
nissen, die sich einer solchen Frauenforschung in 
den geistesgeschichtlichen Etappen der Kir­
chengeschichte stellen. Hier kommt das umfas­
sende Wissen der Verfasserin, ihre langjährige 
intensive Beschäftigung mit Theologiegeschichte 
und ihre Fähigkeit zur Darstellung zum Tragen. 
Es spricht auch für d ie menschlichen Qualitäten 
von Frau Gössmann, daß ihr Buch weder Res­
sentiments gegen die Kirche noch Seitenhiebe 
gegenüber Feminismus und feministische Theo­
logie enthält, was ihr besonders hoch anzurech­
nen is t, da sie in mehr als einem Sinn Betroffene 
ist. Die geistige Herkunft und Selbstbescheidung 
der Verfasserin bedingt aber andererseits einen 
weitgehenden Ausfall an Auseinandersetzung 
überall dort, wo Feminismus und feministische 
Theologie exis tentielle Anfragen an jede einzelne 
Frau richten. Auch die Etappen der Entstehung 
der feministischen Theologie, der Impuls des 
gemeinschaftlichen Lebens und Lernens der 
amerikanischen Theologieprofessorinnen und 
ihrer Studentinnen, gelegentlich sogar Fach the­
men der feministischen Theologie, kommen da­
bei zu kurz. Was Frau Gössmann den „femino­
logischen Aspekt" nennt, der die einzelnen theo-


